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RS OGH 1989/11/8 14Os86/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1989

Norm

StPO §270 Abs3

Rechtssatz

Zurückweisung einer Beschwerde gegen die Angleichung der Urteilsausfertigung an das verkündete Urteil - schon

mangels Beschwerdeinteresse -, weil dem unter einem gestellten Antrag auf (neuerliche) Urteilsangleichung Folge

gegeben wurde.
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